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vor den Ferien erfolgen, und das Honorar wird nach Abschlag des
bereits früher bezahlten, die heurige Dotation so ziemlich in Anspruch
nehmen, da die mühselige Einleitung systemmässig höher lmnorirt
werden muss, als der blosse Textabdruck.

Was die Fortsetzung der Arbeit im nächsten Jahre betrifft, so
berufe ich mich auf die im Berichte des vorigen Jahres (Sitzungs
berichte 12, 689) enthaltenen Nachweisungen.

SITZUNG VOM 16. MAI 1855.

Vorgelegt:
Über die Deutsch-Ordens-Schwestern.

Von Prof. B. Dudik.

Die verschiedenen religiösen Orden welche, in Folge der Zeiten
durch die mannigfachsten Bedürfnisse hervorgerufen, dem Boden der
heiligen römisch-katholischen Kirche entsprossen waren, beschränkten
ihre Regeln und Statuten nur höchst selten auf das männliche Ge
schlecht; die meisten aus ihnen zogen in ihr Bereich auch die Frauen,

gleichsam damit die Allgemeinheit der evangelischen Räthe und ihrer
Anwendung auf bestimmte Zwecke beurkundend. Die Regel der
II. H. Augustin, Benedict, Franciscus, Dominicus, Norbertus u. s. w.
ordnet eben so gut das Leben der Mönche die sich derselben in
freier Bestimmung unterwerfen, wie das der Nonnen die ihr Leben
eben diesen Regeln geweiht. Dass zu den religiösen Orden auch der
Orden der Brüder des Hospitals U. L. F. des deutschen Hauses von

Jerusalem, gemeiniglich der deutsche Orden genannt, gehöre, unter
liegt wohl keinem Zweifel; — hat er aber auch Frauen in seinen reli

giösen Verband aufgenommen, oder gab es auch deutsche
Ordens-Schwestern? Um diese Frage zu beantworten, möge

 man auf folgende Puncte die Aufmerksamkeit richten :
1. Sprechen die Regeln und Statuten des deutschen Ordens

für das Institut der Deutsch-Ordens-Schwestern?
 2. Hat der Deutsch-Ritterorden das Institut der Deutsch-Ordens-

Schwestern je factisch anerkannt?


